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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtshilfe

In der Wintersession 2020 nahm der Ständerat eine Motion seiner Rechtskommission
für modernere grenzüberschreitende Zivilprozesse an. Die RK-SR forderte den
Bundesrat mit dem Vorstoss auf, den Schweizer Vorbehalt zum Haager
Beweiserhebungsübereinkommen (HBewÜ) dahingehend anzupassen, dass der Einsatz
von Video- und Telefonkonferenzen im internationalen Kontext vereinfacht wird. Wie
Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im Ratsplenum erläuterte, war die
Kommission bei ihrer Arbeit an der ZPO-Revision auf dieses grenzüberschreitende
Hindernis beim Einsatz moderner Technologie im Zivilprozess gestossen. 1

MOTION
DATUM: 17.12.2020
KARIN FRICK

Privatrecht

Mit der stillschweigenden Annahme eines Postulats Caroni (fdp, AR) in der
Sommersession 2018 erteilte der Ständerat dem Bundesrat den Auftrag, eine Übersicht
über die verschiedenen Definitionen und Rechtsfolgen des Konkubinats im geltenden
Recht zu erstellen. Im geltenden Recht knüpften zahlreiche Rechtsfolgen an das
Vorliegen eines Konkubinats an, der dazugehörige Rechtsbegriff variiere jedoch von
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, begründete der Postulant seinen Vorstoss. Vor dem
Hintergrund zukünftiger familienpolitischer Diskussionen, etwa über die Ehe für alle
oder über den PACS, sei diese Grundlagenarbeit unabdingbar. Auch der Bundesrat
hatte das Postulat begrüsst. 2

POSTULAT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Im Anschluss an die Vernehmlassung hatte der Bundesrat entschieden, einerseits die
Fragen der Unternehmensnachfolge sowie andererseits die weniger politischen,
sondern in erster Linie technischen Anpassungen des Erbrechts in zwei eigenständige
Vorlagen auszulagern. Damit umfasste die erste von drei Etappen der Erbrechts-
Revision noch zwei Ziele: erstens die Verfügungsfreiheit der erblassenden Person zu
vergrössern und zweitens die faktische Lebenspartnerin oder den faktischen
Lebenspartner der verstorbenen Person vor Armut zu schützen. Als Erstrat befasste
sich in der Herbstsession 2019 der Ständerat mit dem entsprechenden Entwurf. Als
dessen Kernpunkte hob Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) die Aufhebung
des Pflichtteils der Eltern, die Verkleinerung desjenigen der Nachkommen und die
Begrenzung desjenigen der Ehegatten im Scheidungsverfahren, die Erhöhung der
verfügbaren Quote bei Nutzniessungen, Detailabklärungen zur dritten Säule und zur
Herabsetzung sowie die Einführung eines gesetzlichen Unterstützungsanspruchs für
überlebende Konkubinatspartner hervor. Dieser letzte war der einzige Punkt, in dem die
Mehrheit der RK-SR ihrem Rat eine Abweichung vom bundesrätlichen Entwurf
beantragte, indem sie auf einen solchen gesetzlichen Unterstützungsanspruch
verzichten wollte.
In der Ratsdebatte stellte sich denn auch die erbrechtliche Situation der
Konkubinatspartner als die Achillesferse der Vorlage heraus. Für einige Abgeordnete
ging der vom Bundesrat vorgesehene Unterstützungsanspruch zu wenig weit, um die
Lebenssituation von im Konkubinat lebenden Personen tatsächlich abzubilden; dazu
wäre laut Fabio Abate (fdp, TI) die Gleichbehandlung von Ehegatten und faktischen
Lebenspartnern nötig. Die vorliegende «Mini-Bonsai-Revision» vermöge es nicht, das
Erbrecht an die Entwicklung der Gesellschaft anzupassen, kritisierte er. Anderen ging
die Einführung eines solchen Unterstützungsanspruchs dagegen zu weit. Andrea Caroni
wandte etwa ein, man könne Konkubinatspaare nicht «ungefragt ins System der Ehe [...]
zwingen, sonst würden sie ja faktisch zwangsverheiratet». Wer sich im Konkubinat
erbrechtlich absichern wolle, habe die Möglichkeit dazu – entweder durch Heirat oder
mit einem Testament – und wenn jemand darauf verzichten wolle, müsse dies
respektiert werden, forderte er. Um einerseits Zuwendungen für den Lebenspartner
oder die Lebenspartnerin sowie andererseits die Übertragung eines Unternehmens
einfacher zu gestalten, wollte Raphaël Comte (fdp, NE) mit einem Minderheitsantrag die
Verfügungsfreiheit der erblassenden Person noch weiter erhöhen als der Bundesrat.
Für die zwei genannten Zwecke sollte der Pflichtteil der Ehepartner und der Kinder im
Vergleich zum bundesrätlichen Vorschlag noch einmal bis um die Hälfte verringert

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2019
KARIN FRICK
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werden können. Dies ging der Ratsmehrheit jedoch zu weit und sie lehnte den Antrag
Comte mit 29 zu 14 Stimmen ab. Mehrere Redner sprachen sich unterdessen nicht
grundsätzlich gegen die Idee einer gesetzlichen Absicherung für Konkubinatspartner
aus, lehnten jedoch den Unterstützungsanspruch in der vorgeschlagenen Konzeption
ab. Da die Unterstützung an die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner der
verstorbenen Person von den Erben in Form einer Rente geleistet werden müsste,
deren anfänglich vom Gericht festgelegte Höhe nur bei einer Änderung der
Lebensverhältnisse der berechtigten Person, nicht aber jener der Erben angepasst
werden könnte und diese Rente auch gegen den Willen der Erblasserin oder des
Erblassers eingefordert werden könnte, berge sie grosses Potenzial, familiären
Unfrieden zu stiften. Im vorgeschlagenen Unterstützungsanspruch sah Beat Rieder (cvp,
VS) daher «eine wahre Goldgrube für uns Anwälte». Mit 28 zu 12 Stimmen folgte die
Kantonskammer dem Antrag ihrer Kommissionsmehrheit und strich diesen Anspruch
aus dem Gesetz. Eine Minderheit Janiak (sp, BL) hatte am bundesrätlichen Vorschlag
festhalten wollen, um gewissermassen einen Notnagel für Härtefälle zu haben.
In der Gesamtabstimmung spiegelte sich denn auch keine grundsätzliche Ablehnung,
aber doch eine gewisse Unzufriedenheit mit der Vorlage wider: Einstimmig, aber mit
neun Enthaltungen überwies der Ständerat das Geschäft an den Nationalrat.
Stillschweigend genehmigte er zudem die Abschreibung der Motion Gutzwiller (fdp, ZH;
Mo. 10.3524), die die Revision des Erbrechts angestossen hatte, sowie des Postulats
Nantermod (fdp, VS; Po. 16.3416), das sich mit der Erbfolge in Patchworkfamilien befasst
hatte. 3

Allein die Frage, ob urteilsfähige Minderjährige die Zustimmung ihrer Eltern brauchen,
um ihr Geschlecht im Personenstandsregister per einfacher Erklärung zu ändern,
entzweite die beiden Parlamentskammern nach der ersten Beratungsrunde der
entsprechenden Anpassung des Zivilgesetzbuches. Während der Ständerat dem
Bundesrat gefolgt war und die Frage bejaht hatte, hatte sie der Nationalrat verneint. In
der Wintersession 2020 lenkte der Nationalrat nach zwei weiteren Beratungsrunden
schliesslich auf den Kompromissvorschlag von Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) ein,
der sich in der kleinen Kammer gegenüber den beiden anderen Konzepten behauptet
hatte: Ab einem Alter von 16 Jahren können Jugendliche ihren Geschlechtseintrag
künftig selbstständig ändern lassen, bei jüngeren Minderjährigen ist die Zustimmung
der Eltern erforderlich. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf ursprünglich die
Volljährigkeit vorausgesetzt, weil er damit die Kinder und Jugendlichen vor
leichtfertigen Entscheidungen und dem Einfluss Dritter schützen wollte. Letztlich
plädierte aber auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Sinne der Kompromissfindung
für die Altersgrenze bei 16 Jahren; in diesem Alter sei das Schutzbedürfnis denn auch
etwas geringer, erklärte sie im Nationalrat. Während die linke Ratsseite, die eigentlich
auf jegliche Zustimmung der Eltern hätte verzichten wollen, dem Kompromiss
«schweren Herzens», so SP-Fraktionssprecherin Tamara Funiciello (sp, BE), zustimmte
und das Gesetz dennoch als Fortschritt wertete, war die SVP-Fraktion, die nach wie vor
die Volljährigkeitsvoraussetzung unterstützte, nicht bereit, von ihrer ursprünglichen
Position abzuweichen. So nahm der Nationalrat den Kompromiss mit 124 zu 47 Stimmen
bei 7 Enthaltungen an. In der Schlussabstimmung gesellten sich noch einige Stimmen
aus der Mitte-Fraktion zum ablehnenden Lager, weil sie generell den Missbrauch des
einfacheren Verfahrens befürchteten, sodass die grosse Kammer die Vorlage mit 128 zu
54 Stimmen bei 13 Enthaltungen verabschiedete. Der Ständerat stimmte dem Geschäft
mit 33 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK

Die Differenzbereinigung beim ersten Teil der Erbrechtsrevision zur Erweiterung der
Verfügungsfreiheit drehte sich um die Grundsatzfrage, wie bei einem vorliegenden
Ehevertrag, der dem überlebenden Ehepartner mehr als die Hälfte des während der Ehe
errungenen Vermögens zuspricht, die Pflichtteile für das Erbe der gemeinsamen Kinder
berechnet werden. Konkret ging es darum, ob diese sogenannte überhälftige
Vorschlagszuweisung zur Berechnung der Pflichtteile der gemeinsamen Kinder
mitberücksichtigt wird oder nicht. Durch den Einbezug der überhälftigen
Vorschlagszuweisung in die Berechnung fallen die Pflichtteile der Kinder höher aus, als
wenn nur der Teil des Vermögens, der nicht durch den Ehevertrag dem überlebenden
Ehepartner zugewiesen wird – im Falle der Maximalbegünstigung des Ehepartners also
nur noch das Eigengut der verstorbenen Person – als Berechnungsgrundlage für die
Pflichtteile dient.
Der bestehende Gesetzestext regelte diese Frage nicht eindeutig. Infolgedessen zeigte
sich die juristische Lehre zwischen den zwei Auslegungen gespalten und es gab bislang

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK
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auch keine wegweisenden Urteile, die den Streitpunkt geklärt hätten. Der Bundesrat
hatte im Entwurf deshalb eine neue Regelung vorgeschlagen, um die Frage eindeutig zu
klären und die Rechtsunsicherheit zu beenden. Der Nationalrat war als Zweitrat mit der
Lösung des Bundesrates jedoch nicht einverstanden gewesen und hatte die
einschlägigen Bestimmungen aus der Vorlage gestrichen.
Alles beim Alten zu belassen war für die RK-SR aber keine sinnvolle Lösung. Sie
betrachtete es als Aufgabe des Gesetzgebers, eine Entscheidung für eine der beiden
denkbaren Auslegungen zu fällen und nicht einfach zu warten, «bis eines Tages das
Bundesgericht entscheidet», so Kommissionssprecher Andrea Caroni (fdp, AR) im
Ratsplenum. Der Ständerat, der in der Wintersession 2020 die Differenzbereinigung
begann, folgte stillschweigend seiner Kommission und beschloss, inhaltlich beim
Bundesrat zu bleiben und die Streitfrage zugunsten der gemeinsamen Kinder zu
entscheiden. Dies sei «inhaltlich naheliegender», erklärte Caroni, weil der überlebende
Ehepartner im Falle einer zusätzlichen Begünstigung durch einen Ehevertrag ohnehin
den «Löwenanteil» am Erbe erhalte, womit der Zusatzgewinn für ihn relativ gesehen
kleiner wäre als für die Kinder.
So einig wie die ständerätliche, so zerstritten zeigte sich die nationalrätliche
Rechtskommission in dieser Frage. Während die Kommissionsmehrheit beantragte, das
Konzept des Bundesrates und des Ständerates zu übernehmen, wollte eine starke
bürgerliche Minderheit an der Streichung der Bestimmungen festhalten und somit beim
geltenden Recht bleiben. Ihrer Ansicht nach widerspreche die vorgeschlagene Lösung
dem weit verbreiteten Rechtsempfinden und der überwiegenden Rechtspraxis in der
Deutschschweiz; nur in der lateinischen Schweiz werde eher der Auslegung von
Bundesrat und Ständerat gefolgt, die den Kindern höhere Anteile zurechnet, erklärte
Minderheitsvertreterin Christa Markwalder (fdp, BE) im Nationalrat. Primäres Ziel müsse
es gemäss der Minderheit sein, den Lebensstandard des überlebenden Ehepartners zu
sichern, und nicht, die Pflichtteile der gemeinsamen Kinder zu schützen. Zudem wäre
die Korrektur zum jetzigen Zeitpunkt übereilt, weil die Frage noch nicht in aller Tiefe
diskutiert worden und auch nicht Teil des Vernehmlassungsentwurfs gewesen sei,
führte Markwalder weiter aus. Im Unterschied zu ihrer Schwesterkommission war die
RK-NR überdies mehrheitlich zum Schluss gekommen, dass es für die neue Regelung
einer Übergangsbestimmung bedürfe, damit bestehende Erbverträge und Testamente,
die in einem falschen Verständnis aufgesetzt worden waren, nicht nachträglich
geändert werden müssten, um ihre Wirkung wie beabsichtigt zu entfalten. Sie schlug
also vor, dass die neue Auslegung erst für Verträge gelten soll, die nach Inkrafttreten der
Revision abgeschlossen werden. Gegen diese Lösung sprach sich jedoch neben einer
Minderheit Flach (glp, AG) auch Justizministerin Karin Keller-Sutter aus, weil mit den
klärenden Bestimmungen kein neues Recht geschaffen, sondern nur eine
Rechtsunsicherheit beseitigt werde. Mit 106 zu 80 bzw. 109 zu 77 Stimmen folgte der
Nationalrat in beiden Punkten seiner Kommissionsmehrheit, womit er sowohl die
Klärung der Auslegungsdifferenz gemäss Bundesrat und Ständerat als auch die neu
hervorgebrachten Übergangsbestimmungen ins Gesetz schrieb. 
Die RK-SR war von der Übergangslösung so wenig begeistert, dass sie daraufhin
inhaltlich in der Auslegungsfrage eine komplette Kehrtwende vollzog: Sie schlug ihrem
Rat neu vor, die überhälftige Vorschlagszuweisung bei der Berechnung der Pflichtteile
für die gemeinsamen Kinder nicht zu berücksichtigen. Das Wichtigste sei es, die Frage
im Gesetz zu klären, und zwar mit einer einzigen Regel, die für alle Testamente gelte,
erläuterte Kommissionssprecher Andrea Caroni. Unterschiedliche Regelungen für
bestehende und zukünftige Verträge führten zu noch mehr Unklarheit als jetzt schon
bestehe, weil ein Testament unter Umständen erst siebzig Jahre nach dem Aufsetzen –
und damit vielleicht nach einigen weiteren Erbrechtsrevisionen – seine Wirkung
entfalte. Um diese «siebzigjährigen Übergangsproblematiken» zu vermeiden, habe sich
die Kommission inhaltlich also der vom Nationalrat favorisierten Auslegung
angeschlossen, so Caroni. Obwohl der Bundesrat ursprünglich die andere Lösung
vorgeschlagen hatte, sicherte auch Bundesrätin Keller-Sutter dem Kommissionsantrag
ihre Unterstützung zu. Wichtig sei, dass Rechtssicherheit geschaffen werde; in welche
inhaltliche Richtung der Meinungsstreit aufgehoben werde, erachtete sie als sekundär.
Die Kantonskammer stimmte dem Antrag folglich stillschweigend zu.
Daraufhin zeigte sich RK-Sprecher Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) im Nationalrat erfreut, stolz
und etwas belustigt über die «Volte» des Ständerats: Der Beschluss des Nationalrats zur
Einführung der Übergangsbestimmung habe sich insofern gelohnt, als es nur unter
diesem Druck gelungen sei, «den Ständerat dazu zu bringen, dass er das 180-grädige
Gegenteil von dem beschliesst, woran er zuvor während Monaten festgehalten hatte».
Auf Antrag seiner einstimmigen Kommission schloss sich der Nationalrat
stillschweigend dem nun vorliegenden Konzept an und bereinigte die Differenz.
In den Schlussabstimmungen lehnte schliesslich nur ein Grossteil der SVP-Fraktion, die
anfänglich gar nicht auf die Vorlage hatte eintreten wollen, den Entwurf ab. So wurde er
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im Nationalrat mit 146 zu 46 Stimmen bei 3 Enthaltungen und im Ständerat mit 36 zu 5
Stimmen bei einer Enthaltung angenommen. 5

In der Frühjahrssession 2022 befasste sich der Ständerat als Zweitrat mit der Schaffung
einer digitalen Alternative zur eigenhändigen Vertragsunterzeichnung. Nachdem sich
der Nationalrat noch für diese Motion von Daniela Schneeberger (fdp, BL)
ausgesprochen hatte, beantragte die RK-SR die Ablehnung der Motion. Andrea Caroni
(fdp, AR) gab als Kommissionssprecher an, dass die Möglichkeit der digitalen
Vertragsunterzeichnung für die meisten Bereiche bereits bestehe und dass in den
restlichen Bereichen Abklärungen des Bundesrats liefen. Der Ständerat lehnte die
Motion stillschweigend ab. 6

MOTION
DATUM: 07.03.2022
LENA BALTISSER

Mit der stillschweigenden Annahme einer Motion Caroni (fdp, AR) richtete der
Ständerat in der Herbstsession 2022 den Auftrag an den Bundesrat, die rechtlichen
Grundlagen für ein zeitgemässes Abstammungsrecht zu entwerfen. Wie der Motionär
forderte, sollte sich die Regierung dabei an ihrem Bericht zum Reformbedarf im
Abstammungsrecht, insbesondere an den darin enthaltenen Schlussfolgerungen,
orientieren. Der Bundesrat hatte die Motion zur Annahme beantragt. Als nächstes wird
der Nationalrat als Zweitrat über den Vorstoss befinden. 7

MOTION
DATUM: 27.09.2022
KARIN FRICK

In der Frühjahrssession 2023 überwies der Nationalrat die Motion Caroni (fdp, AR) für
ein zeitgemässes Abstammungsrecht mit 103 zu 74 Stimmen bei 4 Enthaltungen an den
Bundesrat. Dieser und die Mehrheit der RK-NR hatten den Vorstoss zur Annahme
beantragt. Wie die Kommissionsmehrheit im Bericht erläuterte, erachtete sie eine
Revision des Abstammungsrechts als sinnvoll, «um sicherzustellen, dass alle Kinder
unabhängig vom Zivilstand ihrer Eltern über dieselben Rechte verfügen». Bundesrätin
Elisabeth Baume-Schneider führte im Ratsplenum aus, insbesondere die Regeln zur
Anfechtung der Vaterschaftsvermutung des Ehemannes der Mutter seien nicht mehr
zeitgemäss. Die Anfechtung der Vaterschaftsvermutung müsse universell, das heisst
unabhängig vom Zivilstand der Eltern, geregelt werden. Ausserdem müsse die rechtliche
Stellung der von einer privaten Samenspende betroffenen Personen gesetzlich geregelt
werden. Die Minderheit – der im Nationalrat die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der Mitte-Fraktion folgten – lehnte die Motion ab, weil viele
Anpassungen bereits mit der «Ehe für alle» vorgenommen worden seien. 8

MOTION
DATUM: 16.03.2023
KARIN FRICK

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Im Rahmen seiner Beratung des bundesrätlichen Berichts über Motionen und Postulate
der eidgenössischen Räte 2019 schrieb der Nationalrat ein Postulat Caroni (fdp, AR) als
erledigt ab, das eine Erörterung des Anpassungsbedarfs beim
Stockwerkeigentumsrecht verlangt hatte. Ein im März 2019 aufgrund der Annahme des
Postulats erschienener Bericht, der sich auf ein rechtliches Gutachten stützte, hatte
unmittelbaren gesetzgeberischen Handlungsbedarf in verschiedenen Punkten des
fünfzigjährigen Stockwerkeigentumsrechts erkannt. Daraufhin hatte das Parlament
bereits eine Motion Caroni (fdp, AR; Mo. 19.3410) angenommen, mit welcher der
Bundesrat beauftragt worden war, die im Bericht festgestellten Gesetzgebungslücken
zu schliessen. 9

POSTULAT
DATUM: 14.09.2020
MARLÈNE GERBER
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4) AB NR, 2020, S. 2318 ff.; AB NR, 2020, S. 2584 ff.; AB NR, 2020, S. 2728; AB SR, 2020, S. 1117 ff.; AB SR, 2020, S. 1301 ff.; AB
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5) AB NR, 2020, S. 2313 ff.; AB NR, 2020, S. 2583 f.; AB NR, 2020, S. 2727; AB SR, 2020, S. 1116 f.; AB SR, 2020, S. 1300 f.; AB
SR, 2020, S. 1437; BBl, 2020, S. 9923 ff.
6) AB SR, 2022, S. 98 f.; Bericht RK-SR vom 20.1.22
7) AB SR, 2022, S. 954
8) AB NR, 2023, S. 591 f.; Bericht RK-NR vom 12.1.23
9) BBl 2020, S. 3368

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK 01.01.65 - 01.01.24 4


